
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/10/17 10ObS169/95,
10ObS75/98x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1995

Norm

ALVG §12 Abs1

ASVG §253b Abs2

BezügeG §23 Abs2

SUG §1 Z2

Rechtssatz

Aufwandsentschädigungen von Gemeinderatsmandataren, die ein Ehrenamt ausüben, stellen kein Einkommen aus

einer unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne des § 12 ALVG dar und stehen daher dem

Anspruch auf Sonderunterstützung nach § 1 Z 2 SUG nicht entgegen.
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